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25.Januar 2019

Vollzug des Gesetzes zurVerbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation
(Verbraucherinformationsgesetz-VIG)
IhrAntragaufAuskunftgemäß VIG mitSchreiben(E-Mail)vom 16.01.2019

uam

IhreE-Mailvom 16.01.2019istbeim LandratsamtBamberg eingegangen und wirdalsAnfrage nach
dem Verbraucherinformationsgesetzbehandelt.

IhrAntragbeziehtsichnach IhrenAngaben aufden „Leicht’sKeller,UntereEbene, 96164 Kemmern“
undfälltinsoweitinden Zuständigkeitsbereichdes LandratsamtesBamberg. Allerdingsweisen wir
Siedaraufhin,dass es unterderangegebenen Anschriftdievon Ihnengenannte Firmenbezeichnung
nichtgibt.DiekorrekteFirmenanschriftlautet:Im Kessel1,96164 Kemmern. Trotzdem haltenwir
IhrenAntragfürausreichendbestimmti. S.d.8 4 Abs.1 Satz2 VIG.

IhrerAnfrageist aberzu entnehmen,dass SieeinerWeitergabevon personenbezogenenDaten an
Dritte,insbesonderean den angesprochenenBetrieb widersprechen.Allerdingssiehtder8 5 Abs. 2
S. 4 VIG vor,dass diezuständigeBehörde aufVerlangendesbetroffenen Lebensmittelunternehmers
Name und Anschriftdes Antragstellersoffenzulegenhatund keinWiderspruchsrechtbesteht.Um Ihr
Auskunftsersuchenweiterbearbeitenzu können,istes deshalberforderlich,dass SieIhrenWider-
spruch zurücknehmen.
Wird derWiderspruch (keineWeitergabevon personenbezogenenDaten an Dritte) von Ihnen nicht
zurückgenommen,isteineBearbeitungIhresAntragesnichtmöglich.

WeiterhinweisenwirSiedaraufhin,dasslediglicheinVerwaltungsaufwand(GebührenundAusla-
gen)biszu1.000,00€gebühren-undauslagenbefreitsind($7Abs.1Satz2VIG).

MitfreundlichenGrüßen
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Veen nürnberg
KOMMEN. STAUNEN. BLEIBEN.


